
SATZUNG DER ILLUSTRA TOREN 

DARMSTADT E.V. (Stand Januar 2020)

§ 01 Name, Sitz und Geschäftsjahr des 
Vereins

1) Der Verein führt den Namen „Illustratoren 
Darmstadt e.V.“ [„ID“]. Er soll in das Vereinsre-
gister eingetragen werden; nach der Eintragung 
lautet der Name „Illustratoren Darmstadt e.V.“.

2) Der Verein hat seinen Sitz in Darmstadt.

3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalen-
derjahr.

4.) Ort der Geschäftsleitung ist Darmstadt.   
Hier werden die Mitgliederversammlungen   
und Sitzungen des Vorstandes abgehalten 
und die Entscheidungen für die Führung des 
Vereins getroffen.

§ 02 Zweck und Ziel des Vereins

1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

1) Der Verein engagiert sich für den soziokul-
turellen und interdisziplinären Austausch und 
für die Organisation von öffentlichen Ausstel-
lungen und in diesem Zusammenhang für die 
Präsentation und die Deklaration der Tätigkeit 
des Illustrators.

2) In diesem Zusammenhang soll unbedingt 
auch der Informations- und Erfahrungsaus-
tausch unter den Mitgliedern gefördert werden.

3) Durch Seminare und Kolloquien mit kundigen 
Mitgliedern des Berufszweiges und durch die 
Zusammenarbeit mit staatlichen und privaten 
Hochschulen und Einrichtungen soll die Aus- 
und Fortbildung der Illustratoren verbessert 
und die Transparenz des Berufsbildes verstärkt 
werden.

§ 03 Eintragung in das Vereinsregister

Der Verein soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden.

§ 04 Mitgliedschaft

1) Ordentliches Mitglied kann werden, wer den 
überwiegenden Teil seines aus Erwerbstätigkeit 
resultierenden Einkommens durch Illustratoren-
tätigkeit erzielt oder dies durch Nachweis ent-
sprechender Tätigkeiten in Bälde beabsichtigt. 

Der Vorstand ist ermächtigt, im Interesse 
des Vereins in begründeten Ausnah mefällen 
ordentliche Mitglieder zuzulassen, die die im 
Vorangegangenen gere gelten Voraussetzungen 
nicht erfüllen.

2) Förderndes Mitglied kann jede natürliche 
oder juristische Person werden, die die ID 
durch Geldbeträge oder Sachleistungen un-

terstützen will. Der Vorstand der ID bestimmt, 
welche der von der ID bereitgestellten Leistun-
gen und Informationen für Fördermitglieder 
zugänglich sind.

3) Die Aufnahme als Mitglied in den Verein ist 
schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über 
die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch 
Mehrheitsbeschluss. Im Falle einer Ablehnung 
ist der Antrag der Mitgliederversammlung zur 
Entscheidung vorzulegen. Die Entscheidung 
der Mitgliederversammlung ist endgültig, muss 
nicht begründet werden und unterliegt keiner 
Überprüfung.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

4) Die Mitgliedschaft wird nach Aushändigung 
der Satzung sowie deren unterschriftlicher 
Anerkennung gültig.

§ 05 Beendigung der Mitgliedschaft

1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod  
[natürliche Person] oder der Auflösung [juris-
tische Person] des Mitgliedes, durch Austritt, 
Streichung aus der Mitgliederliste oder durch 
Ausschluss aus dem Verein.

2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber 
mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt 
werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
jahres möglich.

3) Durch Beschluss des Vorstands kann ein 
Mitglied aus der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz wiederholter Mahnung 
mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im 
Rückstand ist.

4) Verletzt ein Mitglied schuldhaft in grober 
Weise die Interessen der ID oder liegt in seiner 
Person ein sonstiger wichtiger Grund vor, kann 
es durch Beschluss des Vorstandes aus der  
ID ausgeschlossen werden. Vor der Beschluss-
fassung ist dem Mitglied Gelegenheit zur 
Stel lungnahme zu geben. Der Beschluss über 
die Ausschließung ist schriftlich zu begründen. 
Er unterliegt keiner Überprüfung. Sowohl das 
ausgeschlossene Mitglied als auch der Vorstand 
und die sonstigen verbliebenen Mitglieder wer-
den über das Ausschlussverfahren Stillschwei-
gen bewahren.

5) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft 
erlöschen alle Rechte des Mitgliedes gegenüber 
der ID. Bereits entrichtete Beiträge werden 
nicht erstattet. Zum Zeitpunkt der Beendigung 
der Mitgliedschaft fällige Ansprüche bleiben 
geschuldet.

§ 06 Beiträge

1) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von 
der Mitgliederversammlung auf 36,- Euro 
festgelegt.  Die Mitgliedsbeiträge sind Jahres-
beiträge und jeweis am 1. Januar eines Jahres 
fällig. Änderungen des Mitgliedsbeitrages in 

einem Umfang von bis zu 20% des bisherigen 
Mitgliedsbeitrages legt der Vorstand fest. 
Änderungen größeren Umfanges beschließt die 
Mitgliederversammlung.

2) Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich im Voraus 
bis spätestens zum 1. Mai eines jeden Jahres zu 
zahlen. Die Betragshöhe ist unabhängig vom 
Zeitpunkt der Neuafnahme eines Mitglieds in 
den Verein.

§ 07 Sonstige Rechte und Pflichten der Mit-
glieder

1) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den für sie 
bestimmten Veranstaltungen der ID teilzuneh-
men und die für sie bestimmten Einrichtungen 
der ID zu nutzen.

2) Alle Mitglieder sind berechtigt, im geschäft-
lichen Verkehr durch die Angabe „Mitglied der 
ID“, gleich ob ausgeschrieben oder abgekürzt, 
auf die Mitgliedschaft hinzuweisen.

3) Die ordentlichen Mitglieder haben das 
aktive Wahlrecht [Stimmrecht] wie auch das 
passive Wahlrecht im Rahmen der Satzung. Das 
Stimmrecht kann durch schriftliche, eigenhän-
dig zu unterschreibende Vollmacht auf andere 
ordentliche Mitglieder übertragen werden. 
Ein ordentliches Mitglied darf allerdings außer 
seiner eigenen maximal zwei Stimmen anderer 
Mitglieder wahrnehmen.

4) Die fördernden Mitglieder sind weder stimm-
berechtigt noch passiv wahlberechtigt.

5) Über die Mitglieder ist ein Mitgliederver-
zeichnis zu erstellen, das in jedem Geschäfts-
jahr zu aktualisieren ist.

6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interes-
sen der ID nach Kräften zu fördern und alles 
zu unterlassen, wodurch das Ansehen der ID 
gefährdet werden könnte. Die Vereinssatzung 
und Beschlüsse der Vereinsorgane sind zu ach-
ten. Jeder Anschriftenwechsel wie auch jeder 
Wechsel der E-Mail-Adresse ist dem Vorstand 
schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen.

7) Die Mitglieder sind verpflichtet, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Mit-
gliedsbeiträge termingerecht zu entrichten,

8) sowie anderen finanziellen Verpflichtungen, 
die sich aus der Nutzung von vereinseigenen 
Räumen und Gemeingütern ergeben, zu deren 
Erhalt den vertraglich festgelegten Betrag zu 
entrichten.

§ 08 Die Organe des Vereins

Die Organe der ID sind: die Mitgliederversamm-
lung [§ 09] und der Vorstand [§ 10].

§ 09 Mitgliederversammlung

1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig 
für alle Aufgaben, die nicht dem Vorstand oder 
anderen Vereinsorganen übertragen worden 
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sind. Sie ist insbesondere zuständig für:

a) Wahl des Vorstands;

b) Genehmigung des vom Vorstand aufgestell-
ten Haushaltsplans;

c) Entgegennahme der Jahresberichte und 
-abschlüsse des Vorstands;

d) Entlastung des Vorstands;

e) Satzungsänderungen;

f) Auflösung des Vereins;

g) Änderungen des Mitgliedsbeitrages im Um-
fang von über 20% des bisherigen Mitglieds-
beitrages gemäß § 06 Ziff. 1.

2) Die ordentliche Mitgliederversammlung 
findet jährlich einmal statt. Sie wird vom 
Vorstandsvorsitzenden oder einem stellver-
tretenden Vorstandsvorsitzenden schriftlich 
unter Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Wochen unter Angabe der vom Vorstand 
festzusetzenden Tagesordnung einberufen. 
Das Einladungsschreiben kann auch per E-Mail 
versandt werden. Es gilt dem Mitglied als zuge-
gangen, wenn es an die dem Vorstand zuletzt 
bekannt gegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adres-
se versandt wurde.

Jedes ordentliche Mitglied kann bis spätestens 
fünf Wochen vor Beginn der Mitgliederver-
sammlung schriftlich Vorschläge zur Tages-
ordnung einreichen, welche vom Vorstand in 
die Tagesordnung aufzunehmen sind. Danach 
gestellte Anträge auf Ergänzung der Tages-
ordnung können nur durch Entscheidung der 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehr-
heit zugelassen werden.

3) Eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung kann von einem der drei Vorstandsvor-
sitzenden aus wichtigen Gründen einberufen 
werden. Auf Verlangen mindestens eines 
Drittels der ordentlichen Mitglieder ist der Vor-
stand zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung verpflichtet.

4) Die Mitgliederversammlung wird von min-
destens einem der drei gleichberechtigten Vor-
standsvorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstands-
mitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 
den Leiter. Für die Dauer der Durchführung von 
Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversamm-
lung einen Wahlausschuss.

5) Über den wesentlichen Hergang der Mitglie-
derversammlung und die gefassten Beschlüsse 
ist ein Protokoll zu fertigen. Der Protokollführer 
wird vom Versammlungsleiter bestimmt. Die 
Protokolle der Mitgliederversammlung sind 
von den anwesenden Vorsitzenden, bei deren 
Anwesenheit vom durch die Mitgliederver-
sammlung gewählten Versammlungsleiter zu 
unterzeichnen.

6) Die Art der Abstimmung bestimmt, soweit 
nicht die Satzung anderes vorsieht, der Ver-
sammlungsleiter. Die Mitglieder des Vorstands 
werden von der Mitgliederversammlung einzeln 
gewählt, zuerst die Vorsitzenden, dann die 
übrigen Mitglieder.

7) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rück-
sicht auf die Zahl der erschienenen oder 
vertretenen stimmberechtigten Mitglieder be-
schlussfähig. Bei Änderung des Vereinszwecks 
und Auflösung des Vereins muss mindestens 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sein. Für den Fall der Beschlussun-
fähigkeit muss der Vorsitzende innerhalb von 
vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung 
mit derselben Tagesordnung einberufen, die 
unabhängig von der Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der 
Einladung hinzuweisen.

8) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. 
Stimmübertragungen sind nach Maßgabe von  
§ 07 Ziff. 3 zulässig.

9) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 
Für Satzungsänderungen ist eine Dreiviertel-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. Für die Änderung des Vereins-
zwecks und die Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen nötig. Bei Stimmgleichheit 
entscheidet das vom Versammlungsleiter zu 
ziehende Los.

10) Die Auflösung der ID kann nur in einer 
Mitgliederversammlung mit der in § 09 Abs. 9 
geregelten Stimmenmehrheit beschlossen wer-
den. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, sind die drei Vorsitzenden 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidato-
ren, die über die Verwendung des ID-Vermö-
gens zu entscheiden haben.

§ 10 Vorstand

1) Der Vorstand besteht aus drei gleichberech-
tigten Vorsitzenden.

2) Der Vorstandsvorsitzende wie auch die stell-
vertretenden Vorsitzenden sind jeweils einzeln 
im Sinne des § 26 BGB berechtigt, den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 
Vor der Abgabe von Willenserklärungen, die zu 
Verpflichtungen der ID von über 1.000,– € füh-
ren können, haben die Vertretungsberechtigten 
im Innenverhältnis die Einwilligung mindestens 
eines weiteren Vertretungsberechtigten einzu-
holen. Die Einwilligung muss der Schriftform 
genügen oder per Fax eingeholt werden.

3) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Bis zu seiner Neuwahl bleibt der 
Vorstand im Amt. Scheidet ein Vorstands-
mitglied während der Amtszeit aus, kann der 
Gesamtvorstand aus den Reihen der ordentli-
chen Vereinsmitglieder ein Ersatzmitglied für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen 
bestimmen.

4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins 
und erledigt alle Verwaltungsaufgaben, soweit 
sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben:

a) Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung;

b) Vorbereitung, Einberufung und Leitung der 
Mitgliederversammlung;

c) Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes 
Geschäftsjahr, Buchführung und Erstellung des 
Jahresberichts;

d) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, 
Streichung von Mitgliedern aus der Mitglieder-
liste;

e) Änderungen des Mitgliedsbeitrages von 
bis zu 20% des bisherigen Mitgliedsbeitrages 
gemäß § 06 Ziff. 2.

5) Der Vorstand hat je nach Bedarf zu Vor-
standssitzungen zusammenzutreten. Er ist 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen 
und mindestens drei Mitglieder, darunter ein 
Vorsitzender, anwesend sind. Die Einladung 
erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch einen 
Vorsitzenden mindestens eine Woche vor der 
Sitzung. Der Mitteilung einer Tagesordnung 
bedarf es nicht. Der Vorstand beschließt mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme eines Vorsitzenden. Die Beschlüsse 

sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter   
zu unterschreiben. Vorstandsbeschlüsse kön-
nen im schriftlichen Verfahren, also per Post, 
Fax oder E-Mail, gefasst werden, wenn alle 
Mitglieder des Vorstands dem Beschlussvor-
schlag zustimmen.

§ 11 Mittelverwendung / Kostenerstattung

1) Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für sat-
zungskonforme Zwecke verwendet werden. Nie-
mand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-
ßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3) Die Mitglieder, die ein Amt in der ID über-
nehmen, sind ehrenamtlich tätig. Sie haben 
Anspruch auf Erstattung der Kosten, die sie zur 
Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte 
aufwenden müssen. Die Kostenerstattung 
beschließt auf Antrag der Gesamtvorstand, 
der berechtigt ist, eine Kostenordnung zu be- 
schließen.

§12 Kassenführung

Der Schatzmeister verwaltet die Kasse und das 
Konto des Vereins. Er führt das Kassenbuch mit 
den erforderlichen Belegen. Der Vorstand rich-
tet ein Konto mit mindestens zwei Zeichnungs-
berechtigten ein.

§13 Rechnungsprüfer

Zwei von der Mitgliederversammlung gewählte 
Rechnungsprüfer überwachen die Kassen-
geschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat 
mindestens einmal im Jahr zu erfolgen und über 
das Ergebnis der Prüfung wird der Mitglieder- 
versammlung Bericht erstattet. Die Rechnungs-
prüfer werden auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt.

§14 Auflösung des Vereins

Die Auflösung der ID kann nur in einer Mit-
gliederversammlung mit der in § 09 Abs. 9 
geregelten Stimmenmehrheit beschlossen wer-
den. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 
anderes beschließt, sind der Vorsitzende und 
die stellvertretenden Vorsitzenden ge meinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren, die über 
die Verwendung des ID-Vermögens zu entschei-
den haben. Bei Auflösung oder Aufhebung der 
Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstig-
ter Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft 
an die Rumänienhilfe Darmstadt-Arheilgen e.V., 
die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat.

§15 Ausstellung des Vereins

Die Mitgliedschaft berechtigt nicht automatisch 
zur Teilnahme an Ausstellungen des Vereins. 
Der Vorstand behält sich vor, ein Kuratorium 
aus Mitgliedern zu berufen, das die jeweiligen 
Ausstellungen kuratiert.
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